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RS OGH 1978/7/13 6Ob669/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1978

Norm

ABGB §148 A

Rechtssatz

Zur Vermeidung einer unnötigen seelischen Gefährdung des Kindes sind vorerst alle übrigen Erkenntnisquellen für

eine verläßliche Entscheidung auszuschöpfen, bevor mit der Einweisung eines Kindes in die heilpädagogische

Abteilung eines Krankenhauses vorgegangen wird.
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